
Wer muss Arbeit korrigieren bei Vertretung
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Ich vermute, es steckt tatsächlich hinter der Anfrage, ob der Student Noten geben darf.
Schantalle hat es also richtig herausgelesen - wäre in dem Fall schon sinnvoll, ganz konkret zu
werden, ob man darf oder nicht, ob man muss oder nicht, ob Student darf oder nicht....
Ich kenne kein Gesetz, gehe aber mal stark davon aus, dass der Arbeitsvertrag über die
komplette Lehrertätigkeit geschlossen wurde, also als KV. Damit kann natürlich der eingestellte
Student, der die Arbeit mitentworfen hat und die Reihe unterrichtet hat, dies auch korrigieren.
Wäre ja das sinnvollste. Zur sicherheit kann man die Parallelkollegen, die ja auch die Arbeit
mitentwickelt haben, zum Abschluss noch mal drüberschauen lassen. Wäre ja im Sinne der
Vergleichbarkeit der Parallelklassen auch das Sinnvollste, wenn es denn gewünscht ist.
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